
Nach eingehender Erörterung wird zunächst der Beschlussvorschlag wie folgt ergänzt: 
 
3. Die Verwaltung wird gebeten  
a) genauere Kosten der Gesundheitsversorgung der Flüchtlinge zu ermitteln 
b) Erfahrungen vergleichbarer Kommunen einzuholen und darzustellen  
c) sicher zu stellen, das die Flüchtlinge Informationen über  
 mögliche Notfallbehandlungsmaßnahmen erhalten. 
 

Sodann wird beschlossen über jeden der Unterpunkte des Beschlussvorschlages einzeln zu beschließen.  

 

 


